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Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

zu der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Mi-
gration, Justiz und Verbraucherschutz
- Drucksache 7/10148 -

zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der 
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/3356 -

Thüringer Gesetz zur Herstellung von mehr Transpa-
renz in der Politik

Die Beschlussempfehlung erhält folgende Fassung: 

"Der Gesetzentwurf wird in folgender Fassung angenommen:

'Thüringer Gesetz zur Stärkung der Demokratie durch Herstel-
lung von umfassender Transparenz in der Politik

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Gesetz über die Beteiligtentransparenzdokumentation und das  
Lobbyregister beim Landtag (Thüringer Beteiligtendokumenta-

tions- und Lobbyregistergesetz -ThürBetdokLobregG-)

§ 1 
Einrichtung einer Beteiligtentransparenzdokumentation und  

eines Lobbyregisters beim Landtag

(1) Beim Landtag wird eine öffentliche Liste der beim Landtag an Gesetz-
gebungsverfahren beteiligten natürlichen und juristischen Personen und 
von deren Organen und Vertretern eingerichtet (Beteiligtentransparenz-
dokumentation). Die Beteiligtentransparenzdokumentation ist im Verant-
wortungsbereich des Landtagsvorstands (Landtagspräsident und Vize-
präsidenten) angesiedelt. In die Beteiligtentransparenzdokumentation 
sind Informationen zur Identität dieser natürlichen und juristischen Per-
sonen sowie zur Art und Weise ihrer Beteiligung bezogen auf die ein-
zelnen parlamentarischen Verfahren aufzunehmen und die schriftlichen 
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Beiträge, insbesondere Stellungnahmen und Gutachten, eingeschlossen 
der Landtagsdrucksache, dem Gesetzentwurf beizufügen.

(2) Die Beteiligtentransparenzdokumentation ist öffentlich zugänglich 
auf den Internetseiten des Landtags einzustellen und so auszugestal-
ten, dass sie auch im Rahmen des Online-Diskussionsforums und der 
Parlamentsdokumentation des Landtags möglichst benutzerfreundlich 
zugänglich ist. Auf schriftliche Anfrage ist daran interessierten Personen 
auch eine ausgedruckte aktuelle Fassung der Beteiligtentransparenz-
dokumentation zuzusenden. Die Beteiligtentransparenzdokumentation 
ist unverzüglich zu aktualisieren, sobald neue Informationen vorliegen. 
Bei der Führung der Dokumentation sind Vollständigkeit und Aktualität 
sicherzustellen.

(3) Beim Landtag wird ferner ein öffentliches Verzeichnis der Interes-
senvertretung (Lobbyregister) gemäß den Vorgaben nach §§ 2 und 3 
eingerichtet. Das Lobbyregister ist im Verantwortungsbereich des Land-
tagsvorstands angesiedelt. In das Register sind nach § 4 Abs. 1 und 2 
Informationen vollständig aufzunehmen.

(4) Das Lobbyregister ist benutzerfreundlich und barrierefrei auszuge-
stalten, sowie auf den Internetseiten des Landtags maschinenlesbar und 
durchsuchbar zu veröffentlichen. Eine Verknüpfung mit der vorhande-
nen Beteiligtentransparenzdokumentation, der Parlamentsdokumenta-
tion und dem Online-Diskussionsforum ist herzustellen. Dabei sind die 
dafür geltenden Gestaltungsvorschriften, insbesondere DIN-Normen, 
umzusetzen. Auf schriftliche Anfrage ist Personen mit berechtigtem In-
teresse auch eine ausgedruckte aktuelle Fassung des Lobbyregisters 
zuzusenden. Das Register ist unverzüglich zu aktualisieren, sobald neue 
Informationen vorliegen. Bei der Führung des Registers sind Vollstän-
digkeit und Aktualität sicherzustellen.

§ 2 
Anwendungsbereich der Dokumentation und des Registers

(1) Beteiligt sich eine natürliche oder juristische Person (Beteiligte) mit 
inhaltlichen Beiträgen, insbesondere Stellungnahmen, an einem be-
stimmten Gesetzgebungsverfahren, erfolgt die Dokumentation durch den 
Landtag in der Beteiligtentransparenzdokumentation von Amts wegen. 
Von Amts wegen einzutragen sind durch den Landtag auch die Beteilig-
ten im Sinne der §§ 3 und 4, die an der Erarbeitung von parlamentari-
schen Vorhaben, insbesondere Gesetzentwürfen der Landesregierung, 
schriftlich mitwirken oder durch schriftliche Beiträge die Anregungen zu 
den jeweiligen Beiträgen gegeben haben.

(2) Dieses Gesetz gilt, soweit nicht die Regelungen für die Beteiligten-
transparenzdokumentation anwendbar sind, mit Bezug auf das Lobby-
register für die Interessenvertretung gegenüber den Organen, Gliede-
rungen, Mitgliedern, Fraktionen oder Parlamentarischen Gruppen des 
Landtags sowie für die Interessenvertretungen gegenüber der Landes-
regierung und der ihr zugeordneten obersten Landesbehörden.

(3) Die Regelungen für die Interessenvertretung gegenüber den Orga-
nen, Gremien, Mitgliedern, Fraktionen oder Parlamentarischen Gruppen 
des Landtags gelten ebenfalls für Kontakte zu deren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Die Regelungen für die Landesregierung und der ihr 
zugeordneten obersten Landesbehörden gelten ebenfalls für die Staats-
sekretäre, Abteilungsleiter und Behördenleiter.
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(4) Interessenvertretung ist jede Tätigkeit zum Zweck der unmittelbaren 
oder mittelbaren Einflussnahme auf den Willensbildungs- oder Entschei-
dungsprozess der Organe, Gliederungen, Mitglieder, Fraktionen oder 
Parlamentarischen Gruppen des Landtags oder zum Zweck der unmit-
telbaren oder mittelbaren Einflussnahme auf den Willensbildungs- oder 
Entscheidungsprozess der Landesregierung und der ihr zugeordneten 
obersten Landesbehörden, indem ein inhaltlicher Beitrag in Form von 
Informationen, Stellungnahmen, Gutachten oder Vorschlägen übermit-
telt wird oder durch eine zweckentsprechende Kontaktaufnahme Anre-
gungen zu den jeweiligen Beiträgen gegeben werden, die inhaltliche Be-
züge aufweisen und zwar
1. zur Initiierung, Vorbereitung, Formulierung, Beratung, Anhörung, Be-

wertung und zu Vorhaben sowie Entscheidungsprozessen
a) bei Gesetz- und Rechtsverordnungsentwürfen und parlamentari-

schen Anträgen sowie Haushalts- und Finanzvorlagen oder Be-
schlüssen jeder Art,

b) bei Entwürfen für Förderrichtlinien und -programmen des Lan-
des sowie der Umsetzung, Koordinierung und Kontrolle von För-
derprogrammen des Landes, des Bundes und der Europäischen 
Union,

2. zu Entscheidungen des Landtags oder der Landsesregierung, die 
Einsetzung eines Fach- und Untersuchungsausschusses oder eines 
sonstigen Gremiums, die Berufung von deren Mitgliedern oder die 
Festlegung und Wahrnehmung der Aufgaben dieser Gremien betref-
fend.

(5) Interessenvertretung nach Absatz 4 liegt unabhängig von der Frage 
der Rechtsfähigkeit und ohne Rücksicht darauf, ob diese durch eine na-
türliche oder juristische Person, Personengesellschaft, organisierte Per-
sonenmehrheit oder sonstige Organisationen, auch in Form von Netz-
werken, Plattformen oder anderen Formen kollektiver Tätigkeiten, selbst 
betrieben oder in Auftrag gegeben wird, vor. Die Interessenvertretung 
liegt auch dann vor, wenn eine Dienstleistung zur inhaltlichen Vorberei-
tung einer Kontaktaufnahme nach Absatz 4 erbracht wird.

§ 3 
Dokumentationspflichten und Registrierungspflichten

(1) Dokumentationspflichtig in der Beteiligtentransparenzdokumentation 
im Sinne dieses Gesetzes sind Beteiligte nach § 2 Abs. 1 Satz 1 einzu-
stufen, die bezogen auf ein konkretes Vorhaben auf die Gesetzgebung 
durch schriftliche Äußerungen, insbesondere Stellungnahmen, auf den 
Landtag oder die Landesregierung inhaltlich Einfluss nehmen oder durch 
schriftliche Beiträge Anregungen gegeben haben.

(2) Die Dokumentationspflichtigen nach Absatz 1 haben die für die Be-
teiligtentransparenzdokumentation nach § 4 Abs. 1 vorgesehenen Anga-
ben vollständig, inhaltlich zutreffend und unverzüglich nach dem jewei-
ligen Beteiligungsbeitrag an den Landtag zu übermitteln. Dies gilt auch 
für die Mitteilung von Veränderungen.

(3) Registrierungspflichtig in das Lobbyregister ist jede Person oder Or-
ganisation, die Interessenvertretung nach § 2 Abs. 4 und 5 betreibt, wenn 
eine Tätigkeit im Sinne des § 2 Abs. 4 und 5 vorliegt. Jede Kontaktauf-
nahme zur Interessenvertretung ist eintragungspflichtig.

(4) Der Registrierungspflicht unterliegt ebenso, wer einen Dritten oder 
eine Dritte zur Interessenvertretung im Sinne des § 2 Abs. 4 und 5 mit-
tels einer Tätigkeit nach § 2 Abs. 4 beauftragt hat.
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(5) Die Eintragung hat unverzüglich zu erfolgen, sobald die Vorausset-
zungen nach § 2 Abs. 3 und 4 vorliegen. Änderungen sind unverzüglich 
anzuzeigen. Wird eine notwendige Eintragung unterlassen, ist die Inte-
ressenvertretung unzulässig. Eine Registrierung im Lobbyregister be-
gründet keinen Rechtsanspruch auf Anhörung.

(6) Eine Registrierungspflicht nach den Absätzen 3 und 4 besteht nicht, 
wenn und soweit die Interessenvertreter
1. natürliche Personen sind, die mit ihren Eingaben, Anfragen oder ver-

einzelten Kontaktaufnahmen ausschließlieh politische Meinungsäu-
ßerungen darstellen oder persönliche Interessen formulieren, unab-
hängig davon, ob es sich zugleich um unternehmerische oder sonstige 
Interessen handelt,

2. Anliegen von ausschließlich lokalem Charakter geltend machen, so-
weit nicht mehr als zwei Wahlkreise unmittelbar betroffen sind,

3. einen Anspruch auf gesetzlich geregelten Informationszugang gel-
tend machen, 

4. eine Bürgeranfrage stellen,
5. das Petitionsrecht nach Artikel 14 der Verfassung des Freistaats Thü-

ringen wahrnehmen,
6. an förmlichen Anhörungen auf Veranlassung des Landtags, der 

Landesregierung, ihrer Mitglieder oder einer öffentlichen Stelle des 
Landes, an Besuchsprogrammen, öffentlichen Kongressen oder an 
anderen öffentlichen Veranstaltungen der Organe, Gliederungen, Mit-
glieder, Fraktionen, Parlamentarischen Gruppen des Landtags oder 
der Landesregierung teilnehmen,

7. direkten und individuellen Ersuchen der Organe, Gliederungen, Mit-
glieder, Fraktionen, Parlamentarischen Gruppen des Landtags oder 
der Landesregierung um Sachinformationen, Daten oder Fachwissen 
nachkommen sowie in vom Landtag oder von der Landesregierung 
eingerichteten Sachverständigen- und Expertengremien tätig sind,

8. als Mandats- oder Amtsträger in Ausübung ihrer unmittelbaren par-
lamentarischen, exekutiven oder amtlichen Aufgaben und Pflichten 
tätig werden,

9. als Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerverband Einfluss auf Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen in Verbindung mit Tarifverhandlungen neh-
men,

10. Rechtsberatung für einen Dritten oder sich selbst, einschließlich der 
Erstattung wissenschaftlicher Gutachten oder an die Allgemeinheit 
gerichteter Darstellung und Erörterung von Rechtsfragen erbringen, 
sowie Tätigkeiten, die nicht auf Erlass, Änderung oder Unterlassung 
einer rechtlichen Regelung durch den Landtag oder die Landesre-
gierung gerichtet sind, erbringen,

11. als politische Parteien nach dem Parteiengesetz tätig werden,
12. als Kirche, andere anerkannte Religionsgemeinschaft oder Weltan-

schauungsgemeinschaft tätig werden,
13. einer nach Artikel 5 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes geschützten 

Tätigkeit der Medien nachgehen,
14. mit der Wahrnehmung und Vertretung rechtlicher Interessen im Zu-

sammenhang mit einem verwaltungsbehördlichen oder gerichtlichen 
Verfahren und der anwaltlichen Beratung und Vertretung in Rechts-
angelegenheiten gemäß § 3 Abs. 1 der Bundesrechtsanwaltsord-
nung vom 1. August 1959 (BGBl. I S. 565), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 17. Januar 2024 (BGBl. I Nr. 12) beauftragt sind, sowie 
als andere Berufsgeheimnisträger bei Wahrnehmung einer konkre-
ten Tätigkeit, die dem Berufsgeheimnisschutz unterliegt, tätig sind,

15. als kommunaler Spitzenverband tätig sind,
16. als Thüringer Rechnungshof im Rahmen seiner verfassungsgemä-

ßen Aufgabenerfüllung tätig sind,
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17. als Landesbeauftragter des Freistaats Thüringen zur Aufarbeitung 
der SED-Diktatur, als Thüringer Landesbeauftragter für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit, als Bürgerbeauftragter des Frei-
staats Thüringen oder als Landesbeauftragter für Menschen mit Be-
hinderungen im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben tätig sind,

18. eine diplomatische oder konsularische Tätigkeit wahrnehmen.

(7) Für die von der Registrierungspflicht Ausgenommenen besteht die 
Möglichkeit der freiwilligen Registrierung. Bei der freiwilligen Registrie-
rung nach Satz 1 müssen die Angaben nach § 4 Abs. 2 im Lobbyregis-
ter eingetragen werden.

§ 4 
Inhalt und Ausgestaltung der Beteiligtentransparenzdokumentation 

und des Lobbyregisters

(1) In der Beteiligtentransparenzdokumentation sind folgende Informa-
tionen zu vermerken:
1. die Namen der natürlichen und juristischen Personen unter Angabe 

ihrer Organisationsform,
2. die Geschäftsadresse juristischer Personen, sowie die Geschäfts- 

oder Dienstadresse natürlicher Personen; Wohnadressen natürlicher 
Personen werden nur verlangt, wenn keine andere Adresse vorliegt, 
und werden nicht veröffentlicht,

3. Schwerpunkt der inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit der natürli-
chen oder juristischen Personen,

4. Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte des Beitrags zum jewei-
ligen Gesetzgebungsverfahren,

5. für den Fall einer Eigeninitiative der natürlichen oder juristischen Per-
son Angaben zu Anlass, Form und Inhalt der Eigeninitiative,

6. beteiligte Anwaltskanzleien haben ihren Auftraggeber zu benennen.
Mit Angabe der Informationen nach den Nummern 1 bis 6 haben die Be-
teiligten zu erklären, ob sie ihre Zustimmung zur Veröffentlichung ihrer 
Beiträge im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens geben; auch bei 
Nichtveröffentlichung der Beiträge mangels Zustimmung werden die In-
formationen entsprechend den Nummern 1 bis 6 als verpflichtende Min-
destinformationen veröffentlicht.

(2) Die Beteiligtentransparenzdokumentation ist benutzerfreundlich und 
barrierefrei auszugestalten. Eine Verknüpfung mit der vorhandenen Par-
lamentsdokumentation und dem Online-Diskussionsforum ist herzustel-
len. Dabei sind die dafür geltenden Gestaltungsvorschriften, insbeson-
dere DIN-Normen, umzusetzen. Dazu erarbeitet der Landtagsvorstand 
ein Umsetzungskonzept, das den für Parlamentsrecht und für digitale 
Angelegenheiten zuständigen Fachausschüssen zur Kenntnis vorge-
legt werden muss.

(3) Eine unmittelbare oder mittelbare Einflussnahme auf den Willensbil-
dungs- oder Entscheidungsprozess der Organe, Gliederungen, Mitglie-
der, Fraktionen oder Parlamentarischen Gruppen des Landtags sowie 
der Landesregierung und der ihr zugeordneten obersten Landesbehör-
den muss transparent im Lobbyregister erfolgen. Die Registrierungs-
pflichtigen nach § 3 Abs. 1 müssen
1. ihre Identität sowie die Identität und die Anliegen ihres Auftragge-

bers offenlegen und
2. über sich und ihren Auftrag bei der Einflussnahme beziehungsweise 

Interessenvertretung zutreffende Angaben machen,
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(4) Im Lobbyregister sind im Sinne des § 2 Abs. 3 und 4 folgende Infor-
mationen zu vermerken: 
1. sofern es sich bei den Registrierungspflichtigen um natürliche Per-

sonen handelt,
a) Name, Geburtsname, Vornamen, akademischer Grad (optional),
b) Geburtsdatum und -ort,
c) Anschrift,
d) elektronische Kontaktdaten,

2. sofern die Registrierungspflichtigen juristische Personen, Personen-
gesellschaften oder sonstige Organisationen/Verbände/Vereine sind,
a) Firma, Name oder Bezeichnung der Organisation/des Verbands/

des Vereins, deren Webseite, E-Mail-Adresse und Anschrift,
b) Rechtsform oder Art der Organisation,
c) Name, Geburtsname, Vornamen, akademischer Grad (optional) 

und elektronische Kontaktdaten aller gesetzlichen Vertretungen 
oder sonstigen vertretungsberechtigten Personen,

d) Name, Geburtsname, Vornamen, akademischer Grad (optional), 
der Beschäftigten, die die Interessenvertretung unmittelbar aus-
üben, soweit nicht nach Buchstabe c erfasst,

e) die zum Zeitpunkt der registrierungspflichtigen Interessenvertre-
tung bekannte Mitgliederzahl sowie die Mitgliedschaften und die 
angeschlossenen Vereine, Verbände und Organisationen,

f) Konzernzugehörigkeit, Name und Geschäftsanschrift von Mutter- 
oder Tochterunternehmen, Handels- und Vereinsregisternummer, 
Umsatzsteueridentifikationsnummer,

3. Schwerpunkt der inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit sowie Tätig-
keits- und Interessenbereich bezogen auf die registrierungspflichti-
ge Tätigkeit und Beschreibung der Tätigkeit,

4. Angaben zur Identität von Auftraggebern, für die Dritte Interessenver-
tretung betreiben, wenn die Interessenvertretung Fremdinteressen 
betrifft, und über die in Ausführung des Auftrags ausgeübte regist-
rierungspflichtige Tätigkeit, sowie zu Auftragsnehmern einschließlich 
der Höhe der dafür als Vergütung im vorangegangenen Quartal er-
folgten Zahlungen und geldwerten Leistungen an den Auftragneh-
mer; die Nummern 1 und 2 Buchst. a bis c gelten entsprechend,

5. Anzahl der an registrierungspflichtigen Tätigkeiten beteiligten Mitar-
beiter in Vollzeitäquivalenten beziehungsweise der mit einer regist-
rierungspflichtigen Tätigkeit beauftragten Dritten,

6. für eine Interessenvertretung relevante Tätigkeiten innerhalb der vo-
rangegangenen fünf Jahre als Mitglied des Landtags, des Bundes-
tags, der Landesregierung und Bundesregierung oder politischer Be-
amter, falls nach Nummern 2 und 5 eine entsprechende natürliche 
Person aufgeführt ist,

7. Namen der Mitarbeiter und Organmitglieder, die innerhalb der vor-
angegangenen fünf Jahre als Mitglied des Landtags, der Landesre-
gierung oder als politische Beamte tätig waren,

8. Angaben zu jährlichen finanziellen Aufwendungen im Bereich der In-
teressenvertretung in Stufen von jeweils 2.000 Euro,

9. Angaben zu einzelnen Zuwendungen und Zuschüssen der öffentli-
chen Hand sowie zu einzelnen Schenkungen Dritter in Stufen von 
jeweils 2.000 Euro, nämlich
a) Name, Firma oder Bezeichnung des Gebers,
b) Wohnort oder Sitz des Gebers,
c) Beschreibung der Leistung; Sachspenden bleiben davon unbe-

rührt,
10. Jahresabschlüsse oder Rechenschaftsberichte von juristischen Per-

sonen, falls keine handelsrechtlichen Offenlegungspflichten beste-
hen,
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11. eine Dokumentation der wesentlichen Inhalte des Beitrags zu den 
registrierungspflichtigen Vorgängen nach § 2 Abs. 3 und 4.

(5) Die Angaben nach Absatz 4 Nr. 8 bis 10 können verweigert werden. 
Die Verweigerung wird im Lobbyregister vermerkt. Zudem erfolgt eine 
Ausweisung der die Angaben verweigernden Interessenvertreter in ei-
ner gesonderten öffentlichen Liste im Lobbyregister.

§ 5 
Pflichten von Landesregierung und Landtag bei  

Beteiligtendokumentation und Lobbyregister

(1) Mit Einbringung des Gesetzentwurfs in den Landtag müssen die 
Einreicher (einbringende Fraktionen oder Abgeordnete) den Dokumen-
tationspflichten bezogen auf die Beteiligtentransparenzdokumentation 
nachkommen. Näheres, insbesondere zur Einbringung, regelt die Ge-
schäftsordnung des Landtags.

(2) Die Landesregierung hat mit der Zuleitung eines Gesetzentwurfs an 
den Landtag auch die für die Beteiligtentransparenzdokumentation vor-
gesehenen Daten gemäß § 4 Abs. 1 zu den Interessenvertretern, die im 
Sinne des § 3 Abs. 1 und 2 Beteiligte und Dokumentationspflichtige sind 
und an dem für ein parlamentarisches Verfahren zugeleiteten Gesetzent-
wurf mitgewirkt haben, an den Landtagsvorstand vollständig und inhalt-
lich zutreffend zu übermitteln. Die Daten sind bezogen auf das jeweilige 
Gesetzgebungsverfahren, zu der die Mitwirkung erfolgte, vom Land-
tagsvorstand in die Beteiligtentransparenzdokumentation aufzunehmen.

(3) Die Landesregierung hat mit der Zuleitung der nach § 2 Abs. 3 und 
4 registrierungspflichtigen Vorgänge an den Landtag auch die für das 
Lobbyregister vorgesehenen Daten gemäß § 4 zu den Interessenver-
tretern, die im Sinne des § 3 Registrierungspflichtige sind, an den Land-
tagsvorstand vollständig und inhaltlich zutreffend zu übermitteln, Diese 
Daten sind vom Landtagsvorstand von Amts wegen in das Lobbyregis-
ter aufzunehmen.

(4) Zwecks Dokumentation im Lobbyregister nach § 4 Abs. 4 Nr. 11 
übermittelt die Landesregierung dem Landtag die nach § 4 registrie-
rungspflichtigen Informationen (Exekutiver Fußabdruck). Geschäftsge-
heimnisse oder andere im Einzelfall ähnlich schutzwürdige persönliche 
Informationen können geschwärzt werden.

(5) Mit Einbringung von im Lobbyregister registrierungspflichtigen Vor-
gängen in den Landtag nach § 2 Abs. 3 und 4 müssen die Einreicher 
den Registrierungspflichten nachkommen.

(6) Der Landtag prüft als die für das Lobbyregister zuständige Stelle die 
Daten nach § 4 auf formale Richtigkeit. Liegen dem Landtag konkrete 
Anhaltspunkte dafür vor, dass Daten unrichtig oder unvollständig sind, 
oder dafür, dass von Auskunftspflichtigen gegen eine Verpflichtung zur 
Bekanntgabe verstoßen wurde, gibt der Landtag den betroffenen Aus-
kunftspflichtigen die Gelegenheit zur Stellungnahme. Der Landtag kann 
von den Betroffenen eine Bestätigung über die Richtigkeit des Inhalts 
der Stellungnahme oder der erteilten Auskünfte verlangen
1. durch Abgabe einer eidesstattlichen Erklärung oder
2. soweit Einnahmen und Ausgaben oder sonstige rechnungsrelevan-

te Angaben betroffen sind, durch Wirtschaftsprüfer beziehungswei-
se eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
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(7) Die Landtagspräsidentin beziehungsweise der Landtagspräsident 
erstattet für das Kalenderjahr dem Landtag jährlich einen schriftlichen 
Gesamtbericht (Jahresbericht) über ihre beziehungsweise seine Tätig-
keit in Umsetzung dieses Gesetzes und den Stand der Registrierungen. 
Dieser Bericht nebst Stellungnahme des unabhängigen Gremiums nach 
§ 7 wird als Drucksache veröffentlicht. Die Veröffentlichung des Jahres-
berichts hat bis spätestens zum 30. September des Folgejahres zu er-
folgen. Über den Bericht findet auf Antrag eine Aussprache statt

§ 6 
Sanktionen, Ordnungswidrigkeiten

(1) Im Falle eines Verstoßes gegen die Dokumentations- und Registrie-
rungspflicht nach § 3 Abs. 1 und 3 erfolgt mit dem Hinweis auf Unter-
lassung eine Abmahnung durch die Präsidentin beziehungsweise den 
Präsidenten des Landtags.

(2) Im Falle eines wiederholten Verstoßes gegen die Dokumentations- 
beziehungsweise Registrierungspflichten nach § 3 Abs. 1 und 3 erfolgt 
eine öffentliche Rüge durch die Präsidentin beziehungsweise den Präsi-
denten des Landtags bei Eintritt in die Plenarsitzung des Landtags. Da-
rüber hinaus kann die Präsidentin beziehungsweise der Präsident des 
Landtags die Erteilung von Zugangsberechtigungen zum Landtag ver-
weigern oder bereits erteilte Zugangsberechtigungen entziehen,

(3) Im Falle eines wiederholten Verstoßes gegen Dokumentations- be-
ziehungsweise Registrierungspflichten trotz erfolgter Rüge soll die Prä-
sidentin beziehungsweise der Präsident zunächst einen befristeten 
Ausschluss der Registrierungspflichtigen von jeglichem Beteiligungs-
verfahren nach § 2 Abs. 3 und 4 aussprechen. Sollten nach Ablauf der 
Frist die Gründe für einen Verstoß immer noch vorliegen, erfolgt ein dau-
erhafter Ausschluss.

(4) Die in den Absätzen 2 und 3 ausgesprochenen Sanktionen gelten 
nicht für den Fall, dass die Betroffenen von Fachausschüssen des Land-
tags als Anzuhörende in einer mündlichen Anhörung eingeladen sind.

(5) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. registrierungspflichtige Angaben nicht, nicht richtig, nicht vollständig 

oder nicht rechtzeitig eintragen oder aktualisieren lässt oder
2. registrierungspflichtige Interessenvertretung beziehungsweise Ein-

flussnahme mit unlauteren Mitteln und Methoden betreibt.

(6) Die Ordnungswidrigkeit kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend 
Euro geahndet werden. Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Landtagspräsi-
dentin beziehungsweise der Landtagspräsident.

§ 7 
Unabhängiges beratendes Gremium

(1) Ein aus fünf Mitgliedern bestehendes unabhängiges beratendes Gre-
mium überwacht in Zusammenarbeit mit der Landtagspräsidentin bezie-
hungsweise dem Landtagspräsidenten und dem Vorstand des Landtags 
die Einhaltung der Vorgaben zum Lobbyregister und der Beteiligtentrans-
parenzdokumentation.

(2) Darüber hinaus gehört zu den Aufgaben des Gremiums:
1. Bewertung und Empfehlungen in konkreten Ordnungsgeldfällen,
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2. Entwicklung von Vorschlägen zur Verbesserung der Benutzerfreund-
lichkeit der Register,

3. Stellungnahmen an die Landtagspräsidentin beziehungsweise den 
Landtagspräsidenten im Rahmen des Jahresberichts und der Eva-
luation gemäß § 9.

(3) Die Mitglieder des unabhängigen Gremiums werden vom Landtag 
für die Dauer von fünf Jahren gewählt und dürfen keine Mitglieder oder 
Beschäftigte des Landtags, der Landesregierung oder von Ministerien 
sein. Sie sollen sich durch besondere Erfahrungen und Kenntnisse im 
Bereich der beruflichen Ethik, der Rechtswissenschaften oder zivilge-
sellschaftlichen Engagements auszeichnen. Die Mitglieder werden auf 
Vorschlag der Fraktionen gewählt. Eine einmalige Wiederwahl ist zuläs-
sig. Die Mitglieder sind ehrenamtlich tätig.

§ 8 
Datenschutz

(1) Die in diesem Gesetz betroffenen Daten dürfen nur für den mit die-
sem Gesetz verfolgten Zweck der Herstellung umfassender Transparenz 
des parlamentarischen Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozes-
ses erhoben und verwendet werden.

(2) Innerhalb der ersten sechs Monate jeder Wahlperiode ist zu über-
prüfen, ob wegen Wegfalls des Verfügungsgrundes Daten aus der Be-
teiligtentransparenzdokumentation und aus dem Lobbyregister gelöscht 
werden müssen.

(3) Die Änderungen im Lobbyregister müssen nachvollziehbar doku-
mentiert sein.

(4) Im Übrigen gelten die Datenschutzbestimmungen des Landtags. 
Insbesondere sind anzuwenden § 14 der Parlamentarischen Daten-
schutzordnung (ParlDSO) hinsichtlich der Aufnahme der von der Lan-
desregierung gemeldeten Registerdaten nach § 8 ff. im Wege der 
Auftragsverwaltung, sowie § 15 ParlDSO für das Verzeichnis der Ver-
arbeitungstätigkeiten.

(5) Darüber hinaus hat sich das unabhängige beratende Gremium mit 
Verweis auf den Grundsatz der Integrität und Vertraulichkeit gemäß Arti-
kel 5 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, 
S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2; L 74 vom 4.3.2021, S. 35) und auf 
Grundlage der Parlamentarischen Datenschutzordnung eine Verfahrens-
ordnung, insbesondere zu den technischen Maßnahmen zu geben, die 
die Einsichtnahme in und den Umgang mit personenbezogenen Daten 
durch das Gremium regelt.

§ 9 
Übergangsregelung und Evaluierung

(1) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes in Beratung 
des Landtags befindlichen Gesetzgebungsverfahren sind nicht nach 
den Bestimmungen dieses Gesetzes zu bearbeiten. Dieses Gesetz fin-
det auf alle ab dem 1. Oktober 2024 in den Landtag eingebrachten re-
gistrierungspflichtigen Vorgänge nach § 2 Abs. 3 und 4 Anwendung.
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(2) Drei Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes findet eine Evaluierung 
dieses Gesetzes statt. Dazu legt der Landtagsvorstand dem Plenum ei-
nen schriftlichen Bericht zu Fragen der praktischen Umsetzung des Ge-
setzes verbunden mit notwendigen Handlungs- und Änderungsempfeh-
lungen vor. Über den Bericht findet eine Aussprache statt.

Artikel 2 
Änderung des Thüringer Abgeordnetengesetzes

Die §§ 42 bis 42 h des Thüringer Abgeordnetengesetzes in der Fas-
sung vom 9. März 1995 (GVBl. S. 121), das zuletzt durch Gesetz vom 
2. November 2021 (GVBI. 2021, S. 845) geändert worden ist, erhalten 
folgende Fassung:

›§ 42 
Ausübung des Mandats

(1) Die Ausübung des Mandats steht im Mittelpunkt der Tätigkeit eines 
Abgeordneten des Landtags. Unbeschadet dieser Verpflichtung bleiben 
Tätigkeiten beruflicher oder anderer Art neben dem Mandat grundsätz-
lich zulässig. Die entgeltliche Tätigkeit als Interessenvertretung für ei-
nen Dritten im Landtag oder gegenüber der Landesregierung ist neben 
dem Mandat unzulässig.

(2) Für die Ausübung des Mandats darf ein Abgeordneter des Landtags 
keine anderen als die gesetzlich vorgesehenen Zuwendungen oder Ver-
mögensvorteile annehmen. Unzulässig ist insbesondere die Annahme 
von Geld oder von geldwerten Zuwendungen, die nur deshalb gewährt 
werden, weil dafür die Vertretung und Durchsetzung der Interessen des 
Leistenden im Landtäg erwartet wird. Unzulässig ist ferner die Annahme 
von Geld oder von geldwerten Zuwendungen, wenn diese Leistung für 
eine Vortragstätigkeit oder ohne angemessene Gegenleistung des Ab-
geordneten des Landtags gewährt wird. Unberührt bleibt die Entgegen-
nahme von geldwerten Zuwendungen unter den Voraussetzungen des 
§ 42 d. Die Entgegennahme von Geldspenden, die bei der oder dem 
Abgeordneten verbleiben, ist unzulässig.

(3) Nach Absatz 2 unzulässige Zuwendungen, Spenden oder Vermö-
gensvorteile oder ihr Gegenwert sind dem Landeshaushalt zuzuführen. 
Der Präsident des Landtags macht den Anspruch durch Verwaltungs-
akt geltend, soweit der Erhalt der Zuwendung oder des Vermögensvor-
teils nicht länger als zehn Jahre zurückliegt. Der Anspruch wird durch 
einen Verlust der Mitgliedschaft im Landtag nicht berührt. Das Nähere 
ergibt sich aus § 42 h Abs. 5.

(4) Tätigkeiten vor Übernahme des Mandats sowie Tätigkeiten und Ein-
künfte neben dem Mandat, die auf für die Ausübung des Mandats bedeut-
same Interessenverknüpfungen hinweisen können, sind nach Maßgabe 
der §§ 42 bis 42 f anzuzeigen und zu veröffentlichen. Werden anzeige-
pflichtige Tätigkeiten, Spenden oder Einkünfte nicht angezeigt, kann der 
Vorstand des Landtags ein Ordnungsgeld bis zur Höhe der Hälfte der 
jährlichen Grundentschädigung festsetzen. Der Präsident des Landtags 
macht das Ordnungsgeld durch Verwaltungsakt geltend. § 45 bleibt un-
berührt. Das Nähere ergibt sich aus § 42 h Abs. 4.
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§ 42 a 
Anzeigepflichten

(1) Ein Abgeordneter ist verpflichtet, dem Präsidenten des Landtags 
aus der Zeit vor seiner Mitgliedschaft im Landtag schriftlich anzuzeigen:
1. die ausgeübten Erwerbstätigkeiten;
2. Tätigkeiten als Mitglied eines Vorstands, Aufsichtsrats, Verwaltungs-

rats, Beirats oder eines sonstigen Gremiums einer Gesellschaft oder 
eines in einer anderen Rechtsform betriebenen Unternehmens;

3. Tätigkeiten als Mitglied eines Vorstands, Aufsichtsrats, Verwaltungs-
rats, Beirats oder eines sonstigen Gremiums einer Körperschaft oder 
Anstalt des öffentlichen Rechts.

(2) Ein Abgeordneter ist zusätzlich verpflichtet, dem Präsidenten des 
Landtags schriftlich die folgenden Tätigkeiten und Verträge, die wäh-
rend der Mitgliedschaft im Landtag ausgeübt oder aufgenommen wer-
den beziehungsweise wirksam sind, anzuzeigen:
1. die neben dem Mandat ausgeübten Berufe, und zwar

a) unselbstständige Tätigkeit unter Angabe des Arbeitgebers (mit 
Branche), der eigenen Funktion beziehungsweise dienstlichen 
Stellung,

b) selbstständige Gewerbetreibende: Art des Gewerbes und Anga-
be der Firma,

c) freie Berufe, sonstige selbstständige Berufe: Angabe des Berufs-
zweigs,

d) Angabe des Schwerpunkts der beruflichen Tätigkeit bei mehre-
ren ausgeübten Berufen;

2. vergütete und ehrenamtliche Tätigkeiten als Mitglied eines Vorstands, 
Aufsichtsrats, Verwaltungsrats, sonstigen Organs oder Beirats einer 
Gesellschaft, Genossenschaft, eines in einer anderen Rechtsform 
betriebenen Unternehmens oder einer Körperschaft, Stiftung des öf-
fentlichen oder privaten Rechts oder einer Anstalt des öffentlichen 
Rechts mit Ausnahme der Mandate der Gebietskörperschaften;

3. vergütete und ehrenamtliche Funktionen in Berufsverbänden, Wirt-
schaftsvereinigungen, sonstigen Interessenverbänden oder ähnli-
chen Organisationen auf Landes- und Bundesebene;

4. entgeltliche Tätigkeiten der Beratung, Vertretung fremder Interessen, 
Erstattung von Gutachten, publizistische Tätigkeit und Vortragstätig-
keit, soweit diese Tätigkeiten nicht im Rahmen des ausgeübten Be-
rufs liegen;

5. vergütete Nebentätigkeiten, soweit diese nicht bereits als ausgeüb-
te Berufe angegeben sind;

6. das Bestehen beziehungsweise der Abschluss von Vereinbarungen, 
wonach dem Mitglied des Landtags während oder nach seiner Mit-
gliedschaft bestimmte Tätigkeiten übertragen oder Vermögensvor-
teile zugewendet werden sollen;

7. Beteiligung an Kapital- oder Personengesellschaften, wenn dadurch 
ein wesentlicher wirtschaftlicher Einfluss auf ein Unternehmen be-
gründet wird; die Grenzen der Anzeigepflicht legt der Ältestenrat des 
Landtags in den gemäß Absatz 4 zu erlassenden Ausführungsbestim-
mungen fest.

(3) Bei einer Tätigkeit, einem Vertrag oder einer Vereinbarung, die ge-
mäß Absatz 2 Nr. 1 bis 6 anzeigepflichtig sind, ist auch die Höhe der je-
weiligen Einkünfte anzugeben. Zu Grunde zu legen ist hierbei das zu 
versteuernde Einkommen im Sinne des Einkommensteuergesetzes.
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(4) Der Ältestenrat des Landtags erlässt Ausführungsbestimmungen über 
weitere Details bezüglich Inhalt und Umfang der Anzeigepflicht, nach-
dem er dem Vorstand und den Fraktionsvorsitzenden Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben hat.

(5) Die Anzeigepflicht umfasst nicht die Mitteilung von Tatsachen über 
Dritte, für die der Abgeordnete gesetzliche Zeugnisverweigerungsrech-
te oder Verschwiegenheitspflichten geltend machen kann. Der Präsi-
dent des Landtags hat in diesen Fällen in den Ausführungsbestimmun-
gen festzulegen, dass die Anzeigepflicht so zu erfüllen ist, dass die in 
Satz 1 genannten Rechte nicht verletzt werden. Hierzu ist statt der An-
gaben zum Auftraggeber eine Branchenbezeichnung anzugeben.

(6) Anzeigen nach diesem Paragraphen sind innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten nach Erwerb der Mitgliedschaft im Landtag sowie nach 
Eintritt von Änderungen oder Ergänzungen während der Wahlperiode 
bei dem Präsidenten des Landtags einzureichen.

§ 42 b 
Rechtsanwälte

(1) Mitglieder des Landtags, die gegen Entgelt gerichtlich oder außerge-
richtlich für den Freistaat Thüringen auftreten, haben dem Präsidenten 
des Landtags die Übernahme der Vertretung unverzüglich anzuzeigen.

(2) Mitglieder des Landtags, die gegen Entgelt zur Besorgung fremder 
Angelegenheiten gerichtlich oder außergerichtlich gegen den Freistaat 
Thüringen auftreten, haben dem Präsidenten des Landtags die Über-
nahme der Vertretung unverzüglich anzuzeigen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend bei gerichtlichem oder au-
ßergerichtlichem Auftreten, insbesondere für oder gegen landesunmittel-
bare Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts.

(4) § 42 a Abs. 6 gilt entsprechend.

§ 42 c 
Veröffentlichung

Die Angaben gemäß den §§ 42 a, 42 b und 42 d werden im Amtlichen 
Handbuch und auf den Internetseiten des Landtags barrierefrei veröf-
fentlicht. Neben den Bezügen der Abgeordneten werden ebenso die 
Funktionen und Ämter der Abgeordneten im Landtag veröffentlicht, die 
über die normale Abgeordnetentätigkeit hinausgehen und mit Zulagen 
vom Landtag gemäß den Regelungen im Thüringer Abgeordnetenge-
setz entschädigt werden, sowie die konkrete Höhe dieser Zulagen. Die 
Angaben gemäß § 42 a Abs. 3 über Einkünfte werden in der Form ver-
öffentlicht, dass bezogen auf jeden einzelnen veröffentlichten Sachver-
halt die genaue Höhe der jeweiligen Einkünfte benannt wird. Zu Grunde 
zu legen ist hierbei das zu versteuernde Einkommen beziehungsweise 
die zu versteuernden Einkünfte im Sinne des Einkommensteuergeset-
zes. Bei Spenden ist die genaue Gesamthöhe der jeweiligen Spende 
gemäß § 42 d unter Nennung des Namens des beziehungsweise der 
Spender zu veröffentlichen.
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§ 42 d 
Geldwerte Zuwendungen (Spenden)

(1) Mitglieder des Landtags dürfen ihnen gegenleistungslos zur Verfü-
gung gestellte geldwerte Zuwendungen aller Art zur Unterstützung ih-
rer politischen Tätigkeit (Spenden) nicht annehmen. Parteispenden nach 
dem Parteiengesetz bleiben hiervon unberührt.

(2) Geldwerte Zuwendungen aus Anlass der Wahrnehmung interparla-
mentarischer oder internationaler Beziehungen, zur Teilnahme an Ver-
anstaltungen zur Darstellung der Standpunkte des Landtags oder seiner 
Fraktionen dürfen von Mitgliedern des Landtags angenommen werden, 
solange sie sozialadäquat sind und einen Wert von 50 Euro nicht über-
steigen.

(3) Geldwerte Zuwendungen, die ein Mitglied des Landtags als Gast-
geschenk oder aus einem konkreten Anlass in Bezug auf sein Mandat 
erhält, müssen dem Präsidenten ausgehändigt werden, wenn sie nicht 
sozialadäquat sind und einen Wert von 50 Euro übersteigen. Das Mit-
glied kann beantragen, das Gastgeschenk gegen Bezahlung des Ge-
genwerts an die Landeskasse zu behalten. 

(4) Der Präsident entscheidet im Einvernehmen mit dem Vorstand über 
die Verwendung rechtswidrig angenommener und ausgehändigter geld-
werter Zuwendungen (Absätze 1 bis 3).

§ 42 e 
Hinweise auf Mitgliedschaft

Hinweise auf die Mitgliedschaft im Landtag in beruflichen oder geschäft-
lichen Angelegenheiten sind unzulässig.

§ 42 f 
Interessenverknüpfung im Ausschuss

Ein Mitglied des Landtags, das entgeltlich mit einem Gegenstand be-
schäftigt ist, der in einem Ausschuss des Landtags zur Beratung ansteht, 
hat als Mitglied dieses Ausschusses vor der Beratung eine Interessen-
verknüpfung offenzulegen, soweit sie nicht aus den gemäß § 42 c und 
d veröffentlichten Angaben ersichtlich ist.

§ 42 g  
Rückfrage

In Zweifelsfragen ist das Mitglied des Landtags verpflichtet, sich durch 
Rückfragen beim Präsidenten des Landtags über den Inhalt seiner Pflich-
ten nach den §§ 42 bis 42 f zu vergewissern.

§ 42 h 
Verfahren bei Verstößen

(1) Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass ein Mitglied des Landtags sei-
ne Pflichten aus den §§ 42 bis 42 g verletzt hat, holt der Präsident des 
Landtags zunächst dessen Stellungnahme ein und leitet eine Prüfung 
in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht ein. Er kann von dem betroffe-
nen Mitglied ergänzende Auskünfte zur Erläuterung und Aufklärung des 
Sachverhalts verlangen und den Vorsitzenden der Fraktion, der dieses 
Mitglied angehört, um Stellungnahme bitten.



14

Thüringer Landtag - 7. WahlperiodeDrucksache 7/10211
(2) Ergibt sich nach der Überzeugung des Präsidenten des Landtags, 
dass ein minder schwerer Fall beziehungsweise leichte Fahrlässigkeit 
vorliegt (zum Beispiel Überschreitung von Anzeigefristen), wird das be-
treffende Mitglied ermahnt. Ansonsten teilt der Präsident des Landtags 
das Ergebnis der Prüfung dem Vorstand des Landtags und den Vorsit-
zenden der Fraktionen mit. Der Vorstand stellt nach Anhörung des be-
troffenen Mitglieds fest, ob ein Verstoß gegen eine Verpflichtung aus den 
§§ 42 bis 42 g vorliegt. Die Feststellung des Vorstands, dass ein Mit-
glied des Landtags seine Pflichten aus den §§ 42 bis 42 g verletzt hat, 
wird unbeschadet weiterer Sanktionen nach § 42 als Drucksache veröf-
fentlicht. Die Feststellung, dass eine Verletzung nicht vorliegt, wird auf 
Wunsch des Mitglieds des Landtags veröffentlicht.

(3) Bestehen Anhaltspunkte für eine Pflichtverletzung gegen ein Mitglied 
des Vorstands oder gegen einen Fraktionsvorsitzenden, nimmt das be-
troffene Mitglied des Landtags an Sitzungen im Rahmen dieses Verfah-
rens nicht teil. Anstelle eines betroffenen Fraktionsvorsitzenden wird sein 
Stellvertreter gemäß Absatz 1 angehört und gemäß Absatz 2 unterrich-
tet. Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass der Präsident des Landtags sei-
ne Pflichten nach den §§ 42 bis 42 g verletzt hat, hat sein Stellvertreter 
nach den Vorschriften der Absätze 1 und 2 zu verfahren,

(4) Der Vorstand kann gegen das Mitglied des Landtags, das seine An-
zeigepflicht verletzt hat, nach erneuter Anhörung ein Ordnungsgeld fest-
setzen. Die Höhe des Ordnungsgeldes bemisst sich nach der Schwere 
des Einzelfalls und nach dem Grad des Verschuldens. Es kann bis zur 
Höhe der Hälfte der jährlichen Grundentschädigung festgesetzt werden. 
Der Präsident des Landtags führt die Festsetzung aus. Auf Wunsch des 
betreffenden Mitglieds kann eine Ratenzahlung vereinbart werden. § 45 
Satz 3 gilt entsprechend.

(5) In Fällen des § 42 Abs. 3 leitet der Präsident des Landtags nach 
Anhörung des betroffenen Mitglieds eine Prüfung in tatsächlicher und 
rechtlicher Hinsicht ein. Dabei ist bei der Prüfung auf Vorliegen einer 
angemessenen Gegenleistung im Sinne des § 42 Abs. 2 Satz 3 auf die 
Verkehrsüblichkeit abzustellen; hilfsweise ist entscheidend, ob Leistung 
und Gegenleistung offensichtlich außer Verhältnis stehen. Maßnahmen 
nach diesem Absatz setzen voraus, dass der Erhalt der Zuwendung 
oder des Vermögensvorteils nicht länger als drei Jahre zurückliegt. Der 
Präsident des Landtags kann von dem Mitglied ergänzende Auskünf-
te zur Erläuterung und Aufklärung des Sachverhalts verlangen und den 
Vorsitzenden der Fraktion, der dieses Mitglied angehört, um Stellung-
nahme bitten. Ergibt sich nach der Überzeugung des Präsidenten des 
Landtags, dass eine unzulässige Zuwendung und Entgegennahme von 
Spenden nach § 42 Abs. 2 vorliegt, teilt er das Ergebnis der Überprü-
fung dem Vorstand und den Vorsitzenden der Fraktionen mit. Der Vor-
stand stellt nach Anhörung des betroffenen Mitglieds fest, ob ein Verstoß 
gegen § 42 Abs. 2 vorliegt. Der Präsident des Landtags macht den An-
spruch gemäß § 42 Abs. 3 im Wege eines Verwaltungsakts geltend. Die 
Feststellung, dass ein Mitglied des Landtags seine Pflichten nach dem 
Thüringer Abgeordnetengesetz verletzt hat, wird unbeschadet weiterer 
Sanktionen nach § 42 als Drucksache veröffentlicht. Die Feststellung, 
dass eine Verletzung nicht vorliegt, wird auf Wunsch des Mitglieds des 
Landtags veröffentlicht. Absatz 3 gilt entsprechend.

(6) Der Landtag beschließt als Bestandteil dieses Gesetzes spätestens 
zwei Monate nach dessen Inkrafttreten Verhaltensregeln für die Abge-
ordneten als Ausführungsbestimmungen zu den gesetzlichen Bestim-



15

Drucksache 7/10211Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode 

mungen in den §§ 42 bis 42 h. Bis zum Inkrafttreten dieser neuen Verhal-
tensregeln gelten die bisherigen in entsprechender Anwendung weiter.‹

Artikel 3  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 2024 in Kraft.

(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten nach Absatz 1 tritt das Thürin-
ger Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz vom 7. Februar 2019 
(GVBl. S. 1) außer Kraft.'"

Begründung:

Der vorliegende Änderungsantrag führt den Gesetzentwurf der Frakti-
onen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucksa-
che 7/3356) sowie den Gesetzentwurf der Fraktion der CDU (Drucksa-
che 7/3387) zu einem gemeinsamen Gesetzentwurf zusammen, der in 
den vorderen Teilen der meisten Paragrafen des Artikels die geltenden 
Regelungen zur bestehenden Beteiligtentransparenzdokumentation voll-
ständig abbilden und damit das geltende Gesetz komplett erhalten, das 
in bundesweiten Rankings mit dem sogenannten "legislativen Fußab-
druck" den ersten Platz belegt. Im zweiten Teil der jeweiligen Paragra-
fen werden Regelungen zum neuen Lobbyregister ergänzt, die größere 
Teile des CDU-Änderungsantrags in Vorlage 7/6471 übernehmen. Wei-
terhin enthält der vorliegende Änderungsantrag in Teilen ebenso Rege-
lungen aus dem Lobbyregistergesetz des Bundes. Erkenntnisse, die sich 
aus den durchgeführten Anhörungen ergaben, wurden ebenso übernom-
men. Insgesamt weicht der vorliegende Änderungsantrag nur an weni-
gen Stellen vom bereits eingereichten Änderungsantrag der Fraktionen 
DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Vorlage 7/6230 
ab. In Artikel 2 wird im vorliegenden Antrag auf die Regelungen im Ände-
rungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN in Vorlage 7/6230 ebenso Bezug genommen, zum Beispiel 
indem nun die Veröffentlichung der Nebeneinkünfte der Abgeordneten 
auf Euro und Cent genau (mit geringer Bagatellgrenze) eingeführt wird, 
um auch im Abgeordnetengesetz so die Transparenz weiter zu erhöhen.

Für die Fraktion
DIE LINKE:

Für die Fraktion  
der SPD:

Für die Fraktion  
BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN:

Blechschmidt Marx Henfling
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